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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1955

Norm

ABGB §918 Ib4

ABGB §1017

ABGB §1400

Rechtssatz

Der das Akkreditiv erstellende (und eine Bankgarantie erö7nende) Finanzier, zu dessen Verfügung geliefert wurde, hat

dem ausländischen Verkäufer zu zahlen, wenn der zunächst begünstigte inländische Kompensationslieferant ausfällt.
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